
  
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

 Sitzung des Rates der Stadt Alfeld (Leine)  

 am Donnerstag, den 30.01.2025 um 17:30 Uhr  

 in den Großen Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Alfeld (Leine),  

 Marktplatz 1, 31061 Alfeld (Leine) 
 

Tagesordnung: 

 1   Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen 
Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Rates der Stadt 
Alfeld (Leine) sowie der Tagesordnung 

 

   
 2   Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Rates der 

Stadt Alfeld (Leine) am 11.12.2024 
 

   
 3   Bericht des Bürgermeisters über wichtige Beschlüsse des 

Verwaltungsausschusses und wichtige Angelegenheiten der 
Stadt 

 

   
 4   Aussprache zum Bericht des Bürgermeisters  
   
 5   Einwohnerfragestunde  
   
 6   Abschluss einer Zweckvereinbarung zur 

"Aufgabenwahrnehmung nach dem Sprengstoffgesetz" 
Vorlage: 429/XIX 

 

   
 6.1   Abschluss einer Zweckvereinbarung zur 

"Aufgabenwahrnehmung nach dem Sprengstoffgesetz" 
Vorlage: 429/XIX/1 

 

   
 7   Abschluss der "Vereinbarung zur Wahrnehmung der 

Aufgaben der Kinderbetreuung (KITA-Vertrag)" mit dem 
Landkreis Hildesheim 
Vorlage: 441/XIX 

 

   
 8   Verleihung der Ehrenbezeichnung "Ehrenortsbrandmeister" 

an Dirk Lohmann 
Vorlage: 440/XIX 

 

   
 9   Mitteilungen der Verwaltung  
   
 10   Anfragen  
   
 
__________________ 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

                Alfeld (Leine), 19.11.2024 

Amt: Hauptamt   
AZ: 10.1 
 

Vorlage Nr. 429/XIX 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

nicht öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Verwaltungsausschuss  10.12.2024  

  

Abschluss einer Zweckvereinbarung zur "Aufgabenwahrnehmung nach dem 
Sprengstoffgesetz" 
 

Bereits seit dem Jahr 2012 besteht zwischen dem Landkreis Hildesheim und der Stadt Alfeld 
eine Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Waffen- und 
Sprengstoffgesetz. 

 

Die Zuständigkeiten für das nicht gewerbliche Waffenrecht wurden zum 01.01.2024 neu 
geregelt, wodurch die Aufgabenwahrnehmung nunmehr dem Landkreis Hildesheim obliegt. Die 
Zuständigkeiten für das gewerbliche Waffenrecht werden sich zum 01.01.2025 ebenfalls ändern 
und dann auch ausschließlich beim Landkreis Hildesheim liegen. Dadurch ist es nicht mehr 
erforderlich, die Aufgaben nach dem Waffengesetz durch eine Zweckvereinbarung an den 
Landkreis zu übertragen. 

 

An den Zuständigkeiten im Sprengstoffrecht ändert sich vorerst nichts, weswegen diese 
Aufgaben weiterhin, im Rahmen einer ab dem 01.01.2025 geltenden Zweckvereinbarung, vom 
Landkreis übernommen werden sollen. Die bisher bestehende Zweckvereinbarung wird dann 
zum 31.12.2024 außer Kraft treten. Der Entwurf der Zweckvereinbarung 
„Aufgabenwahrnehmung nach dem Sprengstoffgesetz“ ist anliegend beigefügt. 

 

Durch die Neuregelung der Aufgabenübertragung werden die derzeitig jährlichen 
Kostenerstattungen an den Landkreis Hildesheim i. H. v. durchschnittlich 10.000 € auf rd. 1.000 
€ jährlich sinken. 

 
Beschlussvorschlag für den Verwaltungsausschuss der Stadt Alfeld (Leine): 

 

„Der Verwaltungsausschuss der Stadt Alfeld (Leine) beschließt, die als Anlage beigefügte 
Zweckvereinbarung „Aufgabenwahrnehmung nach dem Sprengstoffgesetz“ mit dem Landkreis 
Hildesheim abzuschließen.“ 
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Zweckvereinbarung 

„Aufgabenwahrnehmung nach dem Sprengstoffgesetz“ 

 

zwischen 

 

der Stadt Alfeld (Leine) vertreten durch den Bürgermeister  

– nachfolgend „Stadt" genannt –  

und  

 

dem Landkreis Hildesheim, vertreten durch den Landrat  

– nachfolgend "Landkreis" genannt –  

über 

 

die Übertragung der Aufgaben der Sprengstoffbehörde von der Stadt an den Landkreis. 

 

 

 

 

§ 1 

Präambel 

 

Die am 28.06.2012 in Kraft getretene „Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben nach 

dem Waffengesetz und dem Sprengstoffgesetz zwischen der Stadt Alfeld (Leine) und dem Landkreis 

Hildesheim“ wurde und wird aufgrund der Neuregelung der Zuständigkeiten des Waffengesetzes teil-

weise obsolet.  

Seit dem 01.01.2024 liegt die Zuständigkeit für das nicht gewerbliche Waffenrecht in Niedersachsen 

ausschließlich bei den Landkreisen, kreisfreien Städten und der Region Hannover. Die Verschiebung 

der Zuständigkeiten wurde durch eine Änderung der Gemeinde-Zuweisungsverordnung (GemZu-

weisVO) finanziell ausgeglichen.  

Die Zuständigkeiten des gewerblichen Waffenrechts werden sich erst zum 01.01.2025 ändern und 

dann ebenfalls ausschließlich bei den Landkreisen, kreisfreien Städten und der Region Hannover lie-

gen. Aufgrund dessen ist es ab dem 01.01.2025 nicht mehr erforderlich, die Aufgaben nach dem Waf-

fengesetz (WaffG) durch eine Zweckvereinbarung an den Landkreis zu übertragen.  

An den Zuständigkeiten im Sprengstoffrecht ändert sich vorerst nichts, weswegen diese Aufgaben wei-

terhin, im Rahmen dieser Zweckvereinbarung, vom Landkreis übernommen werden sollten. Das MS 

hat allerdings bereits angekündigt, dass die Zuständigkeiten im Sprengstoffrecht ebenfalls angepasst 

werden sollen. Dies wird jedoch frühestens 2026 erfolgen. 
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§ 2 

Inhalt und Umfang 

 

(1) Die Zweckvereinbarung vom 28.06.2012 tritt mit Ablauf des 31.12.2024 außer Kraft.  

(2) Gemäß § 5 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) wird vereinbart, dass 

ab dem 01.01.2025 sämtliche Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, für welche die Stadt originär 

zuständig ist, vom Landkreis wahrgenommen werden.  

 

§ 3 

Kostenregelung 

 

(1) Die Stadt erstattet dem Landkreis die durch die Aufgabenwahrnehmung anfallenden Kosten.  

(2) Die Berechnung der Erstattung erfolgt auf Grundlage des jeweils geltenden KGSt-Berichts „Kosten 

eines Arbeitsplatzes“. Dabei werden insbesondere die Personal-, Sach- und Gemeinkosten zu-

grunde gelegt. Bei wesentlichen Änderungen der Kosten ist die Stadt frühzeitig zu informieren. 

(3) Die vom Landkreis eingenommenen Gebühren werden mit den Kosten verrechnet. Sich dadurch 

ergebende Überschüsse werden an die Stadt ausgezahlt. 

(4) Die Abrechnung erfolgt jährlich durch den Landkreis.  

 

§ 4 

Personal und Fachakten 

 

(1) Eine Personalübernahme findet nicht statt. 

(2) Die Übernahme der Fachakten erfolgte bereits im Rahmen der vorherigen Zweckvereinbarung. 

 

§ 5 

Frist und Kündigung 

 

(1) Diese Vereinbarung gilt unbefristet. 

(2) Sie kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. 

(3) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

§ 6 

Folgen der Vertragsbeendigung 

 

(1) Wird der Vertrag gekündigt oder einvernehmlich aufgelöst, fallen die in § 1 Abs. 2 genannten Auf-

gaben, soweit sie die Gebietszuständigkeit der Stadt betreffen, ab dem Zeitpunkt des Wirksam-

werdens der Vertragsbeendigung wieder der Stadt zu. 

(2) Zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung laufende Verwaltungsverfahren werden nach Maßgabe 

dieser Vereinbarung fortgeführt und abgewickelt. 
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§ 7 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Ergänzungen oder Veränderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

(2) Weitere Nebenabreden bestehen nicht. 

(3) Sollten gegenwärtige oder zukünftige Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht 

rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit 

später verlieren, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages 

nicht berührt. Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass dieser Vertrag eine Lücke ent-

hält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der 

Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten 

kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben würden, sofern sie bei Abschluss dieses Ver-

trages den Punkt bedacht hätten. Dies gilt auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung 

etwa auf einem in diesem Vertrag normierten Maß der Leistung oder Zeit (Frist, Termin) beruht; 

es tritt in solchen Fällen ein dem Gewollten möglichst nahe kommendes, rechtlich zulässiges Maß 

der Leistung oder Zeit an die Stelle des Vereinbarten. 

 

§ 8 

Inkrafttreten 

 

Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 

 

 

 

 

Alfeld (Leine), den _______________ 

 

Stadt Alfeld (Leine) 

Der Bürgermeister 

 

 

 

_____________________________ 

Hildesheim, den _______________ 

 

Landkreis Hildesheim 

Der Landrat 

 

 

 

_____________________________ 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

                Alfeld (Leine), 06.01.2025 

Amt: Hauptamt   
AZ: 10.1 
 

Vorlage Nr. 429/XIX/1 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  30.01.2025  

  

Abschluss einer Zweckvereinbarung zur "Aufgabenwahrnehmung nach dem 
Sprengstoffgesetz" 
 
 
Es wird Bezug genommen auf die Ursprungsvorlage.  
 
Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Zweckvereinbarung über die 
Übertragung der Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz mit Schreiben vom 20.12.2024 unter 
dem Vorbehalt genehmigt, dass der Rat der Stadt Alfeld (Leine) dem Beschlussvorschlag folgt. 
 
Aus diesem Grunde ist dieser nachzuholen.  
 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 

 

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt, die als Anlage beigefügte Zweckvereinbarung 
„Aufgabenwahrnehmung nach dem Sprengstoffgesetz“ mit dem Landkreis Hildesheim 
abzuschließen.“ 
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Zweckvereinbarung 

„Aufgabenwahrnehmung nach dem Sprengstoffgesetz“ 

 

zwischen 

 

der Stadt Alfeld (Leine) vertreten durch den Bürgermeister  

– nachfolgend „Stadt" genannt –  

und  

 

dem Landkreis Hildesheim, vertreten durch den Landrat  

– nachfolgend "Landkreis" genannt –  

über 

 

die Übertragung der Aufgaben der Sprengstoffbehörde von der Stadt an den Landkreis. 

 

 

 

 

§ 1 

Präambel 

 

Die am 28.06.2012 in Kraft getretene „Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben nach 

dem Waffengesetz und dem Sprengstoffgesetz zwischen der Stadt Alfeld (Leine) und dem Landkreis 

Hildesheim“ wurde und wird aufgrund der Neuregelung der Zuständigkeiten des Waffengesetzes teil-

weise obsolet.  

Seit dem 01.01.2024 liegt die Zuständigkeit für das nicht gewerbliche Waffenrecht in Niedersachsen 

ausschließlich bei den Landkreisen, kreisfreien Städten und der Region Hannover. Die Verschiebung 

der Zuständigkeiten wurde durch eine Änderung der Gemeinde-Zuweisungsverordnung (GemZu-

weisVO) finanziell ausgeglichen.  

Die Zuständigkeiten des gewerblichen Waffenrechts werden sich erst zum 01.01.2025 ändern und 

dann ebenfalls ausschließlich bei den Landkreisen, kreisfreien Städten und der Region Hannover lie-

gen. Aufgrund dessen ist es ab dem 01.01.2025 nicht mehr erforderlich, die Aufgaben nach dem Waf-

fengesetz (WaffG) durch eine Zweckvereinbarung an den Landkreis zu übertragen.  

An den Zuständigkeiten im Sprengstoffrecht ändert sich vorerst nichts, weswegen diese Aufgaben wei-

terhin, im Rahmen dieser Zweckvereinbarung, vom Landkreis übernommen werden sollten. Das MS 

hat allerdings bereits angekündigt, dass die Zuständigkeiten im Sprengstoffrecht ebenfalls angepasst 

werden sollen. Dies wird jedoch frühestens 2026 erfolgen. 
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§ 2 

Inhalt und Umfang 

 

(1) Die Zweckvereinbarung vom 28.06.2012 tritt mit Ablauf des 31.12.2024 außer Kraft.  

(2) Gemäß § 5 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) wird vereinbart, dass 

ab dem 01.01.2025 sämtliche Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, für welche die Stadt originär 

zuständig ist, vom Landkreis wahrgenommen werden.  

 

§ 3 

Kostenregelung 

 

(1) Die Stadt erstattet dem Landkreis die durch die Aufgabenwahrnehmung anfallenden Kosten.  

(2) Die Berechnung der Erstattung erfolgt auf Grundlage des jeweils geltenden KGSt-Berichts „Kosten 

eines Arbeitsplatzes“. Dabei werden insbesondere die Personal-, Sach- und Gemeinkosten zu-

grunde gelegt. Bei wesentlichen Änderungen der Kosten ist die Stadt frühzeitig zu informieren. 

(3) Die vom Landkreis eingenommenen Gebühren werden mit den Kosten verrechnet. Sich dadurch 

ergebende Überschüsse werden an die Stadt ausgezahlt. 

(4) Die Abrechnung erfolgt jährlich durch den Landkreis.  

 

§ 4 

Personal und Fachakten 

 

(1) Eine Personalübernahme findet nicht statt. 

(2) Die Übernahme der Fachakten erfolgte bereits im Rahmen der vorherigen Zweckvereinbarung. 

 

§ 5 

Frist und Kündigung 

 

(1) Diese Vereinbarung gilt unbefristet. 

(2) Sie kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. 

(3) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

§ 6 

Folgen der Vertragsbeendigung 

 

(1) Wird der Vertrag gekündigt oder einvernehmlich aufgelöst, fallen die in § 1 Abs. 2 genannten Auf-

gaben, soweit sie die Gebietszuständigkeit der Stadt betreffen, ab dem Zeitpunkt des Wirksam-

werdens der Vertragsbeendigung wieder der Stadt zu. 

(2) Zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung laufende Verwaltungsverfahren werden nach Maßgabe 

dieser Vereinbarung fortgeführt und abgewickelt. 
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§ 7 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Ergänzungen oder Veränderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

(2) Weitere Nebenabreden bestehen nicht. 

(3) Sollten gegenwärtige oder zukünftige Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht 

rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit 

später verlieren, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages 

nicht berührt. Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass dieser Vertrag eine Lücke ent-

hält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der 

Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten 

kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben würden, sofern sie bei Abschluss dieses Ver-

trages den Punkt bedacht hätten. Dies gilt auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung 

etwa auf einem in diesem Vertrag normierten Maß der Leistung oder Zeit (Frist, Termin) beruht; 

es tritt in solchen Fällen ein dem Gewollten möglichst nahe kommendes, rechtlich zulässiges Maß 

der Leistung oder Zeit an die Stelle des Vereinbarten. 

 

§ 8 

Inkrafttreten 

 

Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 

 

 

 

 

Alfeld (Leine), den _______________ 

 

Stadt Alfeld (Leine) 

Der Bürgermeister 

 

 

 

_____________________________ 

Hildesheim, den _______________ 

 

Landkreis Hildesheim 

Der Landrat 

 

 

 

_____________________________ 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

         Alfeld (Leine), 14.01.2025 

Amt: Bürgermeister   
AZ: BGM 
 

Vorlage Nr. 441/XIX 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Jugend- und Sozialausschuss  28.01.2025  

 Verwaltungsausschuss  30.01.2025  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  30.01.2025  

  

Abschluss der "Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kinderbetreuung 
(KITA-Vertrag)" mit dem Landkreis Hildesheim 
 
1. Allgemeines 
 
Im Rahmen eines fast einjährigen Prozesses haben die Kommunen im Landkreis Hildesheim 
mit dem Landkreis zusammen den noch bis zum 01.08.2025 gültigen Kindergartenvertrag 
inhaltlich – gerade im Hinblick auf seine Angemessenheit- überprüft.  
 
Der Landkreis hat auch aufgrund der Tatsache, dass das Land Niedersachsen eine 
ordnungsgemäße finanzielle Unterstützung der Kinderbetreuung nicht sicherstellt, frühzeitig 
signalisiert, dass bestehende Gesamt-Zuschussvolumen in einer Größenordnung von 13 Mio. 
Euro zu erhöhen.  
 
Im Rahmen der zwischen den Kommunen geführten Gespräche ist bei der Analyse des 
bestehenden KITA-Vertrages festgestellt worden, dass dieser im Laufe der Zeit zu nicht 
unerheblichen Unwuchten im Rahmen der solidarischen Verteilung der durch den Landkreis 
bereitgestellten finanziellen Mittel geführt hat. Beispielhaft sei erwähnt, dass es im Landkreis 
eine Kommune gibt, die halb so viele Kinder betreut, wie das in der Stadt Alfeld (Leine) der Fall 
ist, aber ein gleich hohes Defizit haushalterisch aufweist.  
 
Auf Basis dieser Erkenntnis ist intern zwischen den Städten, Gemeinden und der 
Samtgemeinde diskutiert worden, wie ein solidarischerer Verteilungsmaßstab zu entwickeln 
wäre. Im Schwerpunkt ist man als allererstes davon ausgegangen, dass die eigentlichen 
Finanzbeziehungen zwischen den Kommunen im Landkreis auf Basis der Kreisumlage 
bestehen. Im Rahmen eines entwickelten Drei-Säulen-Modells wurde sowohl die Kreisumlage, 
ein Kindergleichwert und ein Ausgleichsmechanismus im Hinblick auf die Steuerstärke der 
Kommunen erarbeitet. Besonders hervorgetan haben sich hier der Kämmerer der Stadt Alfeld 
(Leine), Herr Thorsten Laugwitz sowie sein Kollege bei der Stadt Hildesheim, Herr Ulf Behnel.  
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[ 2 ] 

2. Inhalt des Vertrages 
 
In der Sitzung des Kreistages vom 12.12.2024 wurde die als Anlage I beigefügte Vorlage 
821/XIX -2 mit den entsprechenden Anlagen diskutiert und abschließend besprochen. Um 
unnötige Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich auf diese Vorlage nebst ihren Anlagen.  
 
Entsprechend des Beschlussvorschlages wird die Verwaltung des Landkreises Hildesheim in 
Kürze die Kündigung des bestehenden KITA-Vertrages mit Wirkung zum 01.08.2025 
aussprechen und den Kommunen anbieten, entsprechend der Vorlage Nr. 821/XIX -2 den dort 
als Anlage beigefügten KITA-Vertrag neu abzuschließen. 
 
Aus Sicht der Stadt Alfeld (Leine) stellt das Angebot zum Abschluss des neuen KITA-Vertrages, 
so wie er sich aus dem Vorlagen-Konvolut ergibt, eine deutliche Verbesserung der 
Gesamtsituation dar. 
 
Darüber hinaus ist der zum Abschluss angebotene neue KITA-Vertrag auch aus Sicht der Stadt 
Alfeld (Leine) besser geeignet, das Prinzip der Solidarität zwischen den Städten, Gemeinden 
und der Samtgemeinde anzuwenden und umzusetzen. Die unmittelbaren 
Haushaltsauswirkungen bei Abschluss des neuen KITA-Vertrages für die Stadt Alfeld (Leine) 
ergeben sich aus der Anlage II.  
 
Hierzu ist festzuhalten, dass über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2029 eine 
strukturelle Verbesserung der Haushaltssituation der Stadt Alfeld (Leine), beginnend ab dem 
Jahr 2026 mit 825.900 Euro auf eine Größenordnung im Jahre 2029 von 991.800 Euro ergibt. 
Stellt man hier gegenüber die Kompensation der steigenden Defizite durch die neue Regelung 
für diesen Zeitraum, ist von einer Netto-Entlastung im Jahre 2026 von 724.300 Euro auf das 
Jahr 2029 in einer Größenordnung von 326.800 Euro auszugehen.  
 
Im Rahmen eines Strukturanpassungsfonds, der insbesondere die Kommunen unterstützen 
soll, die im Verhältnis vom Alt- zum Neuvertrag sich verschlechtern, ist festzuhalten, dass nur 
noch drei Kommunen, nämlich die Gemeinden Algermissen, Diekholzen und die Stadt Elze sich 
jeweils leicht verschlechtern würden, während die übrigen Kommunen eine deutliche 
Verbesserung durch Abschluss des neuen KITA-Vertrages erzielen könnten.  
 
Das Gesamterhöhungsvolumen auf die bereits bestehenden Zahlungen des Landkreises 
Hildesheim machen mithin eine Gesamtgrößenordnung von ca. 14,1 Mio. Euro aus. Auch 
aufgrund der angespannten finanziellen Lage des Landkreises Hildesheim, die nur durch eine 
Erhöhung der Kreisumlage im Allgemeinen auszugleichen wäre, ist hier deutlich, dass der 
Landkreis ein starkes Entgegenkommen gegenüber seinen Kommunen gezeigt hat.  
 
 
3. Auswirkungen bei Nichtabschluss 
 
Sofern die Stadt Alfeld (Leine) den vorliegenden Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim nicht 
abschließt, wird die Aufgabe durch den Landkreis wahrgenommen. Ein hochkomplexes 
Übergabeszenario müsste mit dem Landkreis erarbeitet werden. Wie die Situation ehedem in 
der Samtgemeinde Leinebergland gezeigt hat, würde sich ein solcher Prozess über eine ganz 
erhebliche Zeit hinziehen und insbesondere bei den Kolleg*Innen in den Einrichtungen zu ganz 
einer ganz erheblichen Verunsicherung führen.  
 
Auch muss davon ausgegangen werden, dass der Landkreis bei Übernahme der Aufgabe diese 
für ihn neu hinzukommenden Tätigkeiten durch eine Erhöhung der Kreisumlage refinanziert. 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Kreisumlage zumindest auf einen 
Bereich von 71 Prozentpunkten steigen wird. Realistisch wäre aber nach überschlägiger 
diesseitiger Berechnung, eine Kreisumlage i. H. v. 73 Prozentpunkten anzunehmen.  
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[ 3 ] 

Wie sich aus der Anlage II am Ende ergibt, wäre selbst bei einer Kreisumlage von 71 
Prozentpunkten für die Stadt eine Verschlechterung zum jetzigen Status Quo rechnerisch zu 
erwarten. Unter Berücksichtigung unserer finanziellen Situation und im Hinblick auf den 
unbestrittenen Umstand, dass die Kinderbetreuung vor Ort besser sichergestellt ist, als durch 
den Landkreis, kann die Verwaltung daher nur den Abschluss des vorgelegten 
Vertragsentwurfes empfehlen. 
 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
 
„Die Verwaltung der Stadt Alfeld (Leine) wird beauftragt, den sich aus dem Beschlusskonvolut 
des Landkreises Hildesheim unter den Vorlagen Nr. 821/XIX-2 ergebenden neuen KITA-Vertrag 
unverzüglich abzuschließen.“ 
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Alte Regelung

Haushaltsjahr 2025 2026 2027 2028 2029

Erstattungen vom Landkreis Hildesheim 3.176.000,00 €     3.255.400,00 €     3.336.800,00 €            3.420.300,00 €     3.505.900,00 €     
Kreisumlage bei 56,65 %-Punkten; Steigerung analog nach Fin.-Planung HHPlan 2025 14.430.000,00 €  14.490.000,00 €  14.550.000,00 €          14.610.000,00 €  14.670.000,00 €  

Neue Regelung

Haushaltsjahr 2025 2026 2027 2028 2029

Erstattungen LK Hildesheim nach Kindergleichwerten 1.594.000,00 €     1.657.800,00 €     1.724.100,00 €            1.788.700,00 €     1.853.700,00 €     

Erstattungen LK Hildesheim Weiterreichung Finanzhilfe Kindertagespflege 70.000,00 €          71.000,00 €          72.000,00 €                  73.000,00 €          74.000,00 €          

Erstattungen LK Hildesheim Weiterreichung  Entlastung der Hortmittel -  €                       62.500,00 €          125.000,00 €               187.500,00 €        250.000,00 €        

Kreisumlage 47,6 (gesplittet 49,6  auf Steuerkraft bzw. 41,48 %-Punkte auf 

Schlüsselzuweisungen),  Steigerung nach Fin.-Planung HHPlan 2025
12.150.000,00 €  12.200.000,00 €  12.250.000,00 €          12.300.000,00 €  12.350.000,00 €  

Veränderungen durch neue Regelung

Haushaltsjahr 2025 2026 2027 2028 2029

Zuschuss Landkreis Hildesheim insgesamt (Verschlechterung) 1.512.000,00 €-     1.464.100,00 €-     1.415.700,00 €-            1.371.100,00 €-     1.328.200,00 €-     

Zahlung der Kreisumlage (Verbesserung) 2.280.000,00 €     2.290.000,00 €     2.300.000,00 €            2.310.000,00 €     2.320.000,00 €     
Verbesserung des Gesamthaushaltes durch neue Regelung 768.000,00 €        825.900,00 €        884.300,00 €               938.900,00 €        991.800,00 €        

Kompensation der steigenden Defizite durch neue Regelung

Haushaltsjahr 2025 2026 2027 2028 2029

jährl. Verschlechterung der Produkte 365 und 361 (Ansteigen des Defizites zum Vorjahr), 

Hochrechnung
101.600,00 €-        186.700,00 €-               374.500,00 €-        665.000,00 €-        

Verbesserung des Gesamthaushaltes 768.000,00 €        724.300,00 €        697.600,00 €               564.400,00 €        326.800,00 €        

Was trägt die Stadt Alfeld (Leine) beim Produkt Kindertagesbetreuung selbst ?

Haushaltsjahr 2025 2026 2027 2028 2029

Summe ordentliche Erträge  in den Produkten 365 und 361 4.425.100,00 €     4.483.700,00 €     4.448.000,00 €            4.475.100,00 €     4.486.600,00 €     

Summe Verbesserung Kreisumlage 2.280.000,00 €     2.290.000,00 €     2.300.000,00 €            2.310.000,00 €     2.320.000,00 €     

Summe fiktive "Erträge" 6.705.100,00 €     6.773.700,00 €     6.748.000,00 €            6.785.100,00 €     6.806.600,00 €     

Summe Aufwendungen in den Produkten 365 und 361 10.305.400,00 €  10.465.600,00 €  10.616.600,00 €          10.777.400,00 €  10.933.000,00 €  

Anteil der Stadt Alfeld (Leine) an den Gesamtaufwendungen in Prozent* 34,9% 35,3% 36,4% 37,0% 37,7%

* Vorteil der niedrigeren Kreisumlage mit berücksichtigt

Kreisumlagenmodell bei Aufkündigung des "KiTa-Vertrages"; Übernahme LK

Haushaltsjahr 2025 2026 2027 2028 2029

Kreisumlage bei 71 %-Punkten 18.085.260,37 €  18.160.458,96 €  18.235.657,55 €          18.310.856,13 €  18.386.054,72 €  

Mehrbelastung zu 56,65%-Punkten (bisherige Regelung) 3.655.260,37 €     3.670.458,96 €     3.685.657,55 €            3.700.856,13 €     3.716.054,72 €     

rechnerischer Anteil Stadt Alfeld (Leine) an KiTa-Kosten 35,5% 35,1% 34,7% 34,3% 34,0%

Kreisumlage bei 72 %-Punkten 18.339.982,35 €  18.416.240,07 €  18.492.497,79 €          18.568.755,52 €  18.645.013,24 €  

Mehrbelastung zu 56,65%-Punkten (bisherige Regelung) 3.909.982,35 €     3.926.240,07 €     3.942.497,79 €            3.958.755,52 €     3.975.013,24 €     

rechnerischer Anteil Stadt Alfeld (Leine) an KiTa-Kosten 37,9% 37,5% 37,1% 36,7% 36,4%

Kreisumlage bei 73 %-Punkten 18.594.704,32 €  18.672.021,18 €  18.749.338,04 €          18.826.654,90 €  18.903.971,76 €  

Mehrbelastung zu 56,65%-Punkten (bisherige Regelung) 4.164.704,32 €     4.182.021,18 €     4.199.338,04 €            4.216.654,90 €     4.233.971,76 €     

rechnerischer Anteil Stadt Alfeld (Leine) an KiTa-Kosten 40,4% 40,0% 39,6% 39,1% 38,7%

Kreisumlage bei 74 %-Punkten 18.849.426,30 €  18.927.802,29 €  19.006.178,29 €          19.084.554,28 €  19.162.930,27 €  

Mehrbelastung zu 56,65%-Punkten (bisherige Regelung) 4.419.426,30 €     4.437.802,29 €     4.456.178,29 €            4.474.554,28 €     4.492.930,27 €     

rechnerischer Anteil Stadt Alfeld (Leine) an KiTa-Kosten 42,9% 42,4% 42,0% 41,5% 41,1%

Kreisumlage bei 75 %-Punkten 19.104.148,28 €  19.183.583,41 €  19.263.018,53 €          19.342.453,66 €  19.421.888,79 €  

Mehrbelastung zu 56,65%-Punkten (bisherige Regelung) 4.674.148,28 €     4.693.583,41 €     4.713.018,53 €            4.732.453,66 €     4.751.888,79 €     
rechnerischer Anteil Stadt Alfeld (Leine) an KiTa-Kosten 45,4% 44,8% 44,4% 43,9% 43,5%

Vergleichsberechnungen für die Stadt Alfeld (Leine) zum neuen "Kindergartenvertrag"
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

         Alfeld (Leine), 09.01.2025 

Amt: Amt für das Feuerwehrwesen   
AZ: I32.3 
 

Vorlage Nr. 440/XIX 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Verwaltungsausschuss  30.01.2025  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  30.01.2025  

  

Verleihung der Ehrenbezeichnung "Ehrenortsbrandmeister" an Dirk Lohmann 
 
Gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 6 NKomVG kann der Rat Bürgern eine Ehrenbezeichnung verleihen. 
 
Gemäß § 15 Satz 2 der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Alfeld (Leine) kann 
verdienten Ehrenbeamten der Freiwilligen Feuerwehr nach drei Wahlperioden auf Vorschlag 
des Stadtkommandos von der Stadt Alfeld (Leine) die Ehrenbezeichnung 
„Ehrenstadtbrandmeisterin / Ehrenstadtbrandmeister“ und/oder „Ehrenortsbrandmeisterin / 
Ehrenortsbrandmeister“ verliehen werden. 
 
Das Stadtkommando hat den Brandmeister Dirk Lohmann für die Verleihung der 
Ehrenbezeichnung „Ehrenortsbrandmeister“ vorgeschlagen. 
 
Herr Lohmann ist seit dem 15.03.1985 Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr. Vom April 1997 
bis Juli 2005 war er Stellv. Ortsbrandmeister. 2005 wurde Herr Lohmann zum Ortsbrandmeister 
ernannt und übernahm die Verantwortung und Leitung der Ortsfeuerwehr Wispenstein bis 2017. 
Durch die Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Imsen und Wispenstein 2017 übernahm er 
übergangslos die Verantwortung als Ortsbrandmeister der neuen Ortsfeuerwehr 
Imsen/Wispenstein, bis heute. 
 
In der gesamten Zeit gehörte Herr Lohmann dem Stadtkommando an. 
 
Herr Lohmann nahm an verschiedenen technischen Lehrgängen an der 
Landesfeuerwehrschule und in der Feuerwehrtechnische Zentrale teil. Darüber hinaus besuchte 
er erfolgreich Führungslehrgänge an der Landesfeuerwehrschule. 2011 wurde ihm das 
Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst verliehen.  
 
Aus dem Antrag der Ortsfeuerwehr Imsen/Wispenstein geht hervor, dass Herr Lohmann sich 
auch darüber hinaus im Ortsgeschehen mit hohem Engagement eingebracht hat.  
  
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
 
„Herrn Dirk Lohmann wird in Würdigung seiner Verdienste im Feuerlöschwesen die 
Ehrenbezeichnung „Ehrenortsbrandmeister“ der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Alfeld (Leine) 
Ortsfeuerwehr Imsen/Wispenstein verliehen“. 
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